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Der angefochtene Bescheid, mit dem über den Bf. eine Arreststrafe 
verhängt wurde, stützt sich auf die Bestimmung des ) 5 Abs. 6 StVO in 
Verbindung mit ) 99 Abs. 1 lit, c und g 100 Abs. 1 dieses Gesetzes. Er ist 
demnach nicht gesetzlos ergangen. Verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen diese Bestimmungen sind beim VfGH unter dem Gesichtspunkt 
des vorliegenden Beschwerdefalles nicht entstanden. 

Der Bf. ist demnach offenkundig auch im verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit nicht verletzt worden. 

3. Die Verletzung eines sonstigen verfassungsgesetzlich gewährlei- 
steten Rechtes ist vom Bf. nicht behauptet worden und im Verfahren vor 
dem VfGH nicht hervorgekommen. 

Bei der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit der Rechtsgrundla- 
gen des angefochtenen Bescheides ist der Bf. auch nicht wegen 
Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in seinen Rechten 
verletzt worden. 

Die Beschwerde war daher abzuweisen. 
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Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit; gesetzloses 
Festhalten 

MRK; Verletzung des Art. 3 durch grundloses Ohrfeigen 

Erk. v. 9. Juni 1978, B 326/77 

Der Beschwerdeführer 1st am 23. Juli 1977 in Baden dadurch, daB er von 
Organen des Gendarmeriepostenkommandos festgehalten und geohrfeigt 
wurde, fn den verfassungsgesetzlich gewährlefsteten Rechten auf persönliche 
Freiheit und Unterlassung einer unmenschlichen oder ernfedrfgenden Behand- 
lung verletzt worden. 

Entscheidungsgründe: 

I. Der 1962 geborene Bf. ist italienischer Staatsangehöriger mit 
Wohnsitz in London und befand sich im Sommer 1973 mit seinen Eltern 
bei seinen Großeltern in Baden auf Urlaub. Am 23. Juli lenkte sein Vater 
Dr. Vilmo G dort den PKW des Großvaters, in dem sich auch der Bf. 
befand. Gegen 10. 35 Uhr wurde Dr. Vilmo G von einem Organ des 
Gendarmeriepostenkommandos wegen vorschriftswidrigen Parkens 
beanstandet. Da er keinen Zulassungsschein vorweisen und sich in 
englischer Sprache mit dem einschreitenden Beamten schlecht 
verständigen konnte, wurde er auf die Dienststelle gebeten, wo 
Erhebungen wegen des Verdachtes des Diebstahles erfolgten. Während 
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der Amtshandlung äußerte Dr. Vilmo G die Absicht, sich ein Getränk zu 
besorgen, und entfernte sich. Nachdem dies bemerkt worden war, 
begaben sich zwei Gendarmeriebeamte auf die Suche nach ihm und 
veranlaßten den Bf. , sie dabei zu begleiten. Als dieser plötzlich kehrt 
machen wollte, packten ihn die beiden Beamten an den Händen und 
hielten ihn fest. Hierauf ließ er sich zu Boden fallen. In der Beschwerde 
wird behauptet, daß ihm dabei ein Arm hinter dem Rücken verdreht, der 
Kopf nach unten gedrückt und mit dem Knie in den Bauch gestoßen 
wurde. 

In diesem Augenblick erschien der Vater des Bf. und geriet in eine 
tätliche Auseinandersetzung mit den Gendarmeriebeamten. Schließlich 
wurde er festgenommen und auf die Dienststelle gebracht, wohin ihm 

der Bf. folgte. Auf dem Gang vor der Zelle, in welcher der Vater in 
Verwahrung gehalten wurde, erfaßte der Gendarmeriebeamte Werner G 

(der an den vorhergegangenen Amtshandlungen nicht teilgenommen 
hatte und erst nach 11 Uhr auf die Dienststelle zurückgekommen war) 
den Bf. am Genick und brachte ihn in sein Dienstzimmer. 

Nach Darstellung der Beschwerde versetzte ihm der Beamte dabei 
auch Ohrfeigen. Das Kreisgericht Wiener Neustadt verurteilte Werner G 

auf Grund dieses Vorwurfes am 26. August 1937 wegen des Vergehens 
der Körperverletzung unter Ausnützung einer Amtsstellung nach den 

)) 83 Abs. 2 und 313 StGB. Dieses Urteil wurde allerdings vom 

Oberlandesgericht Wien über Berufung des Angeklagten aufgehoben 
und die Strafsache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an 
das Erstgericht zurückverwiesen. Es schien dem Berufungsgericht nicht 
ausgeschlossen, daß der Bf, bereits im Zuge der Auseinandersetzung mit 

den beiden Beamten am R-ring und nicht erst durch die ihm vom 

Berufungswerber versetzten Ohrfeigen verletzt wurde. 

Dr. Vilmo G, der dem vernehmenden Beamten gegenüber seine 
Tätlichkeiten damit begründet hatte, daß er gesehen habe, wie sein Sohn 
auf den Kopf geschlagen worden sei, wurde vom Kreisgericht Wiener 
Neustadt vom Vergehen der schweren Körperverletzung nach den )g 83 
Abs. 1 und 84 Abs. 1 Z. 4 StGB und der Verleumdung nach ) 297 Abs. 1 

erster Fall StGB freigesprochen. 

In der vorliegenden Beschwerde wird die Verletzung der verfas- 
sungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf persönliche Freiheit (Art. 8 
StGG) und Unterlassung einer unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung (Art. 3 MRK) gerügt. 

II. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist gegen Akte unmittelbarer 
Zwangsgewalt gerichtet, bei denen ein Instanzenzug nicht in Betracht 
kommt. 
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III. Die Beschwerde ist auch begründet. 
1. Aus den Verwaltungsakten und dem Akt 10 a E Vr 1078/37 des 

Kreisgerichtes Wiener Neustadt ergibt sich, daß am 23. Juli um 13. 30 Uhr 
also rund 2 bis 2'/~ Stunden nach den in Rede stehenden 

Amtshandlungen — in einer Untersuchung im Krankenhaus Baden beim 
Bf. Rötungen und Schwellungen über beiden Jochbeinen festgestellt 
wurden. Links reichte die Rötung bis zum Ohr, rechts befand sich unter 
dem Jochbein eine kleine blutende Aufkratzung. Der Bf. erklärte bei 
seiner anschließenden Einvernahme durch die Gendarmerie, auf der 
Straße sei er von den Beamten festgehalten, aber nicht geschlagen und 
auch nicht verletzt worden. Auf dem Gang des Postens jedoch habe der 
Beamte ihn am Genick erfaßt, ihn in die Kanzlei gebracht und ihm dort 
einige Ohrfeigen gegeben. Das habe zwar weh getan, ihm aber keine 
Verletzung zugefügt. Der Großvater habe ihn anschließend ins 
Krankenhaus gefahren. Woher die blutende Aufkratzung stamme, wisse 
er nicht. — Bei dieser Darstellung ist der Bf. auch vor dem Richter 
geblieben. Er führte dort aus, der Beamte habe ihm mehr als zwei oder 
drei Ohrfeigen gegeben und anschließend auch mit dem Gummiknüppel 
vor seinem Gesicht „herumgefuchtelt". 

Der Gendarmeriebeamte Werner G verantwortete sich dahin, er habe 
verhindern wollen, daß der Bf. mit seinem einsitzenden Vater durch die 
Zellentüre ein Gespräch führe, und ihn deshalb aufgefordert, in die 
Kanzlei mitzukommen. Da der Bf. habe weglaufen wollen, habe er ihn 
gepackt und in die Kanzlei gebracht; sodann habe er am Schreibtisch 
weitergearbeitet. Schläge oder sonstige Verletzungen stellte der Beamte 
in Abrede. In der Hauptverhandlung verantwortete er sich dahin, er hätte 
nur den Auftrag gehabt, auf den Bf. aufzupassen. Er habe annehmen 
müssen, dieser sei wie sein Vater des Vergehens nach g 269 StGB 
verdächtig. Um zu verhindern, daß der Sohn sich mit dem Vater 
verabrede, habe er ihn daher in die Kanzlei geschoben und in einen 
Sessel gesetzt. Der Bf. habe keinen Widerstand mehr geleistet, sondern 
vor sich hingeweint; er — G — habe dann die Adjustierung, Knüppel und 
Pistole abgelegt und weitergearbeitet. 

Der Großvater des Bf. gab an, er habe gleich am Posten gemerkt, daß 
sein Enkel geschwollen und verletzt war, und sei deshalb — nachdem der 
Amtsarzt nicht erreicht habe werden können — ins Krankenhaus 
gefahren. Der Bf. habe ihm auf dem Weg dorthin gesagt, daß er im Hause 
geohrfeigt worden sei. 

Die daraufhin erfolgte Verurteilung bekämpfte Werner G mit der 
Behauptung, der Freispruch des Vaters des Bf. sei nur durch die 
Annahme erklärbar, daß der Bf. von den ihn festhaltenden Beamten 
tatsächlich auf den Kopf geschlagen worden sei; die Mißhandlungen 
könnten daher nicht ihm angelastet werden. 
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Bei dieser Sachlage kann es der VfGH dahingestellt sein lassen, von 
welchem Beamten dem Bf. Ohrfeigen versetzt wurden. Da eine andere 
Ursache für die feststehenden Mißhandlungsspuren nach den vorliegen- 
den Beweisergebnissen nicht in Betracht kommt, konnten sie nur von 
einer der am Bf. vorgenommenen Amtshandlungen stammen. Der 
Gerichtshof muß daher davon ausgehen, daß dem Bf. von einem 
Gendarmeriebeamten im Zuge seines Einschreitens mehrere Ohrfeigen 
versetzt wurden. Nicht festzustellen vermag der Gerichtshof angesichts 
der Aussagen des Bf. hingegen, daß er während der Auseinandersetzung 
auf der Straße mit dem Knie in den Bauch gestoßen wurde. 

2. Durch das Festhalten während der Suche nach seinem Vater wurde 
der Bf. im Recht auf persönliche Freiheit, durch die ihm verabreichten 
Ohrfeigen im Recht auf Unterlassung einer erniedrigenden Behandlung 
verletzt. 

a) Art. 8 StGG gewährt Schutz vor gesetzwidrigen Verhaftungen. 
Nach g 4 des Gesetzes zum Schutz der persönlichen Freiheit, RGBl. 
87/1862 (in Verbindung mit Art. 149 B-VG), dürfen die zur Anhaltung 
berechtigten Organe der öffentlichen Gewalt nur in den vom Gesetz 
bestimmten Fällen eine Person in Verwahrung nehmen. Das Festhalten 
des zur Mithilfe bei der Suche nach seinem Vater veranlaßten 
Beschwerdeführers hat dessen Bewegungsfreiheit unmittelbar 
beschränkt und stellt daher eine Verhaftung dar. Der Gerichtshof hat 
zwar wiederholt ausgesprochen, daß von einer Verhaftung nur die Rede 
sein könne, wenn der Wille der Behörde primär auf eine solche 
Freiheitsbeschränkung gerichtet sei, nicht aber auch dann, wenn eine 
andere Maßnahme den Betroffenen nötigt, längere Zeit bei der Behörde 
zu verweilen, die Beschränkung der Freiheit also (nur) die sekundäre 
Folge der Anwesenheitspf licht ist (Slg. 7298/1974 und die dort genannte 
Vorjudikatur). Das Festhalten des Bf. ist aber nicht schon deshalb bloß 
notwendige Folge einer anderen Amtshandlung, weil sie dem Zweck 
dienen sollte, den im Verdacht einer strafbaren Handlung stehenden 
Vater des Bf. zu suchen. Zunächst war die gemeinsame Suche gewiß 
keine am Bf. vorgenommene behördliche Handlung. Das spätere 
Festhalten an beiden Armen war jedoch unmittelbar und primär darauf 
gerichtet, ihn in der Bewegungsfreiheit zu beschränken und sich seiner 
Person zu dem beabsichtigten Zweck zu bemächtigen. 

Diesem Akte fehlte aber jede gesetzliche Grundlage. Er hat daher 
den Bf. im Recht auf persönliche Freiheit verletzt. 

b) Die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei- 
heiten, BGBl. 210/1958, die gemäß dem Bundesverfassungsgesetz BGBl. 
59/1964 im Verfassungsrang steht, bestimmt in ihrem Art. 3, daß 
niemand der Folter oder unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe 
oder Behandlung unterworfen werden darf. 
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Im vorliegenden Fall wurde der Bf. von amtshandelnden Gendarme- 
riebeamten grundlos geohrfeigt. Wie immer man das Verhalten des Bf. 
während der Suche nach seinem Vater oder auf dem Gang des 
Gendarmeriepostens beurteilen mag, rechtfertigte es eine solche 
Mißhandlung nicht. Der VfGH hat wohl im Erk. Slg. 8146/1973 
ausgesprochen, daß nicht jede (i. S. des WaffengebrauchsG) unzulässige 
Anwendung von Körperkraft notwendig gegen Art. 3 MRK verstößt. Sie 
muß vielmehr eine die Menschenwürde beeinträchtigende gröbliche 
Mißachtung des Betroffenen als Person zum Ausdruck bringen. Versetzt 
aber ein Exekutivorgan einer Person Ohrfeigen, so ist dies für den 
Betroffenen jedenfalls nicht nur schmerzhaft, sondern — ähnlich einem 
grundlosen schnellen Schieben und heftigen Stoßen (Slg. 8145/1977) 
oder dem Zerren an den Haaren (Slg. 8146/1933) — nach allgemeinem 
Empfinden von betont erniedrigender Wirkung. Eine solche Mißhand- 
lung verletzt daher das durch Art. 3 MRK geschützte Recht. 
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VStG 1950; Vorführung nach ) 53 Abs. 4; keine neuerliche 
Aufforderung zum Antritt der Ersatzarreststrafe nach Erlassung 

eines Teilzahlungsbescheides; persönliche Freiheit verletzt 

Erk. v. 9. Juni 1938, B 455/73 

1. Die Beschwerde wird, soweit sie sich gegen den Bescheid der 
Bundespolizeidirektion Wien vom 21. Feber 1975, Zl. Pst 23223-S/34, richtet, 
zurückgewiesen. 

2. Der Bf. ist dadurch, daß er am 2. Oktober 1937 um 6. 25 Uhr in der Wohnung 
Wien III, R-gasse 4/3/19, durch einen Sicherheitswachebeamten der Bundespoli- 
zeidirektion Wien festgenommen und in der Folge 15 Tage und 12 Stunden in 
Arrestlokalen der Bundespolizeidirektion Wien angehalten worden ist, im 
verfassungsgesetzlich gewährfefsteten Recht auf persönliche Freiheit verletzt 
worden. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Mit Straferkenntnis der Bundespolizeidirektion Wien-Bezirkspo- 
lizeikornmissariat Innere Stadt vom 21. Feber 1935 wurden über den Bf. 
wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen nach der StVO 1960 
Geldstrafen in der Höhe von insgesamt 7500 S, im Falle der 
Uneinbringlichkeit Ersatzarreststrafe im Ausmaß von zusammen 
15 Tagen und 12 Stunden verhängt. Außerdem wurde der Bf. gemäß ) 64 
Abs. 2 VStG verpflichtet, einen Beitrag zu den Kosten des Strafverfah- 
rens zu bezahlen und die mit 582 S bestimmten Barauslagen des 


